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ZEITGESPRÄCH

Ist eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer gegenwärtig 

angebracht?
Der Deutsche Bundestag hat kürzlich mit der Stimmenmehrheit der Regierungsfraktion 

eine Anhebung der Mehrwertsteuer ab 1993 beschlossen. Ist ein solcher Schritt gegenwärtig 
angebracht? Dr. Joachim Grünewald, Ingrid Matthäus-Maier und 

Professor Gerold Krause-Junk nehmen Stellung.

Joachim Grünewald

Eine Anhebung der Umsatzsteuer ist unausweichlich

Bund, Länder und Gemeinden ste
hen vor hohen finanziellen An

forderungen. Noch ist der Aufbau in 
den neuen Bundesländern nicht voll
endet, da gilt es zusätzlich, die Staa
ten Osteuropas und die Republiken 
der Sowjetunion auf dem Weg von 
jahrzehntelanger Planwirtschaft zur 
Marktwirtschaft zu unterstützen. 
Schnelle Hilfe für die Menschen im 
Osten ist nicht nur ein Gebot der 
Nächstenliebe und der Solidarität. 
Sie liegt auch in unserem eigenen In
teresse. Nur so kann es gelingen, 
den Zustrom von Aussiedlern und 
Wirtschaftsflüchtlingen in die Bun
desrepublik Deutschland zu dros
seln.

Daneben ist es nach neuerer 
Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts erforderlich, Unter
haltsaufwendungen für Kinder in hö
herem Umfange steuerlich zu be
günstigen. Das von der Bundesre
gierung eingebrachte Steuerände
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rungsgesetz 1992 sieht hierfür eine 
Entlastung in Höhe von knapp 7 Mrd. 
DM vor.

Zur Finanzierung der gewaltigen 
Aufgaben muß die Einnahmebasis 
von Bund und Ländern verbessert 
werden. Aus der Anhebung des all
gemeinen Umsatzsteuersatzes von 
14% auf 15% ab 1993 werden Mehr
einnahmen von insgesamt 12,3 Mrd. 
DM erwartet, an denen der Bund zu 
65% und die Länder einschließlich 
Gemeinden zu 35% beteiligt sind.

Zur Klarstellung: Das Mehrauf
kommen aus der Umsatzsteuer wird 
nicht für Steuerentlastungen im Un
ternehmensbereich benötigt. Die im 
Steueränderungsgesetz 1992 vorge
sehene Verbesserung der steuerli
chen Rahmenbedingungen für Inve
stitionen und Arbeitsplätze wird über 
den geplanten Subventionsabbau 
von den Unternehmen im wesentli
chen selbst finanziert.

Für die Anhebung der Umsatz
steuer sprechen insbesondere fol
gende Gründe:

□  Der auf ein Jahr befristete Solida
ritätszuschlag, der nur dem Bund zu
steht, läuft zum 30. Juni 1992 aus. 
Eine Verlängerung wäre wachstums
politisch schädlich.

□  Die von der SPD geforderte Um
wandlung des Solidaritätszuschlags 
in einen Zuschlag zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer für „Besser
verdienende“ wäre das Gegenteil ei
ner wachstumsfördernden Steuerpo
litik. Vielmehr würde die dauernde 
Mehrbelastung der Betriebe und der 
Bezieher höherer Einkommen die 
Investitionsfähigkeit und die Lei
stungsbereitschaft nachhaltig 
schwächen. Die positiven Wirkun
gen der dreistufigen Steuerreform 
1986,1988 und 1990-tro tz Senkung 
der direkten Steuern um rund 50 
Mrd. DM stiegen die Steuereinnah
men bei Bund, Ländern und Gemein
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den wachstumsbedingt um fast 26% 
an -  würden aufgehoben.

□  Durch den europäischen Binnen
markt wird der Wettbewerb der Indu
strie- und Dienstleistungsstandorte 
um zukunftssichere private Investiti
onen ab 1993 weiter zunehmen. An
dere Staaten haben die Steuerbela
stung für den Unternehmensbereich 
gesenkt. Sie ziehen dadurch auslän
dische Investitionen an. Deutsch
land liegt in der Gesamtbelastung 
der Unternehmen mit ertragsabhän
gigen und ertragsunabhängigen 
Steuern -  gemessen an der Höhe 
der Steuersätze -  eindeutig an der 
Spitze. Damit inländische und aus
ländische Unternehmen weiter hier 
investieren, müssen die steuerlichen 
Rahmenbedingungen schnellstens 
verbessert werden. Eine Erhöhung 
der Einkommen- und Körperschaft
steuer würde die steuerlichen Bedin
gungen verschlechtern und uns im 
internationalen Wettbewerb ent
scheidend zurückwerfen.

□  Die Anhebung der Umsatzsteuer 
ist ein wesentlicher Beitrag der Bun
desrepublik Deutschland zur Steuer
harmonisierung. In der Europäi
schen Gemeinschaft soll der allge
meine Umsatzsteuersatz ab 1993 
mindestens 15% betragen. Auch 
nach der Erhöhung auf 15% bleibt 
die Bundesrepublik Deutschland im 
unteren Feld der Mitgliedstaaten. 
Zum Vergleich: Der Normalsatz der 
Umsatzsteuer in den EG-Staaten 
beträgt zur Zeit in:

Dänemark 22%
Irland 21 %
Belgien 19%
Italien 19%
Frankreich 18,6%
Niederlande 18,5%
Griechenland 18%
Großbritannien 17,5%
Portugal 17%
Luxemburg 12%
Spanien 12%

□  Die Struktur unseres Steuersy

stems wird verbessert. Das Verhält
nis der direkten zu den indirekten 
Steuern liegt gegenwärtig bei etwa 
60 :40. Für Wachstum und Beschäf
tigung ist dies nachteilig. Durch die 
Anhebung der Umsatzsteuer und die 
im Steueränderungsgesetz 1992 
gleichzeitig vorgesehene Senkung 
der direkten Steuern -  vor allem im 
Bereich der Familienbesteuerung -  
wird der Anteil der direkten Steuern 
zurückgeführt. Dies schafft günsti
gere Voraussetzungen für wirt
schaftliches Wachstum.

□  Die Umsatzsteuer belastet als 
allgemeine Verbrauchsteuer den 
Konsum, nicht die Investitionen. Da 
betriebliche Investoren die Umsatz
steuer als Vorsteuer von der eigenen 
Umsatzsteuer absetzen können, 
wird die Investitionstätigkeit nicht be
einträchtigt. Wegen der Entlastung 
bei der Ausfuhr führt die Anhebung 
der Umsatzsteuer auch nicht zu
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Wettbewerbsnachteilen für deutsche 
Unternehmer.

Nicht überzeugende 
Gegenargumente

Demgegenüber vermögen die Ar
gumente gegen eine Anhebung der 
Umsatzsteuer nicht zu überzeugen:

□  Im Gegensatz zu früheren Erhö
hungen der Umsatzsteuer (z.B. 1978 
und 1979 unter der von der SPD ge
führten Regierung) wird der ermä
ßigte Umsatzsteuersatz von 7% 
nicht angehoben. Da die sozial 
Schwächeren einen verhältnismäßig 
hohen Anteil ihres Einkommens für 
steuerfreie oder steuerermäßigte 
Verwendungen ausgeben, z.B. für 
Miete, Lebensmittel oder die Beför
derung mit öffentlichen Verkehrsmit
teln, ist die Erhöhung der Umsatz
steuer im Steueränderungsgesetz 
1992 sozialverträglich ausgestaltet. 
Der Einwand, die Bezieher niedriger 
Einkommen würden besonders be
lastet, ist damit widerlegt.

□  Das Preisniveau wird allenfalls 
geringfügig beeinflußt. Würde die 
höhere Umsatzsteuer im Preis voll 
auf die Endverbraucher überwälzt, 
stiege das Verbraucherpreisniveau 
„rein rechnerisch“ wegen der Beibe
haltung des ermäßigten Steuer
satzes einmalig um 0,5%. Die tat
sächlichen Auswirkungen werden 
aber von der jeweiligen Konjunktur- 
und Wettbewerbslage beeinflußt. Sie 
lassen sich deshalb von vornherein 
nicht eindeutig bestimmen.

□  In der gegenwärtigen, finanzpoli
tisch schwierigen Situation gibt es 
keine bessere Lösung:

•  Beim Vorschlag der SPD, die 
Lohn- und Einkommensteuer für 
„Besserverdienende“ anzuheben, 
würden nach Schätzungen des Bun
desfinanzministeriums etwa 2 Mill. 
Steuerpflichtige höher belastet. Da
von entfällt ein großer Anteil auf Ar
beitnehmer. Sie würden zum Aus
gleich ebenfalls höhere Löhne und
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Gehälter fordern. Auch dies hätte 
Auswirkungen auf die Preisentwick
lung und könnte geldpolitische Reak
tionen der Bundesbank nach sich 
ziehen. Hinzu kämen hierbei nach
teilige wachstumshemmende Fol
gen.

•  Eine weitere Inanspruchnahme 
des Kapitalmarktes scheidet aus. 
Um den notwendigen Aufbau in den 
neuen Bundesländern in die Wege 
zu leiten und die Entwicklung in 
Osteuropa zu unterstützen, ist die

Bundesregierung bei der Kreditauf
nahme bereits bis an die Grenze des 
volkswirtschaftlich Vertretbaren ge
gangen. Eine noch höhere Kreditauf
nahme wäre nicht nur mit dem Risiko 
eines weiteren Zinsanstiegs verbun
den, sie würde auch das Ansehen 
Deutschlands als Hartwährungsland 
auf den internationalen Kapitalmärk
ten gefährden.

•  Auch beim Subventionsabbau 
stößt man an Grenzen. Von den 20 
größten Steuervergünstigungen

nach dem Subventionsbericht 1989 
mit einem Volumen von 31,9 Mrd. 
DM ist mit der Steuerreform 1990 so
wie mit den Steueränderungsgeset
zen 1991 und 1992 ein beträchtlicher 
Teil von etwa 60% bereits aufgeho
ben oder zum Abbau vorgesehen. 
Weitere Einsparungen sind kurz
fristig kaum zu realisieren, sollen 
Einschnitte in das soziale Netz oder 
tiefgreifende Strukturveränderun
gen, z.B. im Kohlebergbau oder in 
der Werftindustrie, vermieden wer
den.

Ingrid Matthäus-Maier

Eine Mehrwertsteueranhebung ist der falsche Weg

Das Steueränderungsgesetz 1992 
der Bundesregierung sieht ab 

1993 Erleichterungen bei den er
tragsunabhängigen Steuern für Un
ternehmen und gleichzeitig eine An
hebung der Mehrwertsteuer um ei
nen Prozentpunkt auf 15% vor. Die 
Steuerausfälle für die Entlastungen 
im Unternehmenssektor belaufen 
sich auf rund 7,2 Mrd. DM. Diesen 
Steuerausfällen stehen keine ent
sprechenden Einsparungen z.B. 
durch Abbau von Steuersubventio
nen gegenüber.

So sind aus dem Steuerände
rungsgesetz 1992 für 1993 keine 
nennenswerten Einsparungen durch 
den Abbau von Steuersubventionen 
in der Abgrenzung des Subventions
berichts zu erwarten. Auch die in die
sem Gesetz enthaltene Senkung der 
Abschreibungssätze für Betriebsge
bäude führt 1993 z.B. nur zu Mehr
einnahmen von 580 Mill. DM. Dies 
zeigt in aller Deutlichkeit: Die vorge
sehene Anhebung der Mehrwert
steuer, die 12 bis 13 Mrd. DM einbrin- 
gen soll, ist also überwiegend zur Fi
nanzierung der Steuersenkungen im 
Unternehmensbereich erforderlich.

Man sollte sich im klaren sein: 
Eine Anhebung der Mehrwertsteuer 
stellt einen finanzpolitisch nahezu 
unumkehrbaren Schritt dar. Und sie 
ist zugleich eine Grundsatzentschei
dung über finanzpolitische Priori
täten. Gerade deshalb kommt es ent
scheidend darauf an, welchem Zweck 
die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
dient -  oder einfach ausgedrückt, 
was man sich damit einhandelt.

Speziell vor dem Hintergrund der 
aktuellen finanzwirtschaftlichen Her
ausforderungen sehe ich keine Not
wendigkeit, aber auch keine Mög
lichkeit, für Steuerentlastungen des 
Unternehmenssektors, die nicht 
durch Systemumschichtungen in 
sich aufkommensneutral gestaltet 
sind. Unsere Volkswirtschaft ist hoch 
wettbewerbsfähig. Die über Jahre er
zielten Außenhandelsüberschüsse 
sind lediglich durch aktuelle Sonder
entwicklungen infolge der deutschen 
Vereinigung überlagert. Der deut
sche Wirtschaftsstandort ist hervor
ragend geeignet, seine exzellente In
frastruktur stellt greifbare geldwerte 
Vorteile für die Wirtschaft dar. Die In
novationskraft unserer Unternehmen

ist hoch, sie investieren im Ausland, 
aber vor allem auch in Deutschland. 
Dies ist unter anderem ein Grund, 
warum ausländische Investitionen 
bei uns derzeit relativ gering sind. 
Wichtiger als die Senkung ertrags
unabhängiger Steuern ist der Erhalt 
bzw. der Ausbau der öffentlichen In
frastruktur, insbesondere in den neuen 
Bundesländern, sowie die Entla
stung der Kapitalmärkte, um damit 
dazu beizutragen, daß die Zinsen 
wieder gesenkt werden können, statt 
weiter erhöht werden zu müssen.

Ökonomisch verfehlt

Eine Anhebung der Mehrwert
steuer zur Finanzierung von Steuer
senkungen für Großunternehmen 
und Spitzenverdiener halte ich im 
Hinblick auf die damit verbundenen 
gesamtwirtschaftlichen Risiken, die 
sich speziell aus der gegenwärtigen 
Situation bei den Preisen ergeben, 
sowie aus sozialen Überlegungen 
heraus für ökonomisch verfehlt und 
sozial unzumutbar.

Die wirkliche Herausforderung ist 
vielmehr, die derzeitigen Defizite bei 
Bund, Ländern und Gemeinden, ein
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schließlich der öffentlichen Sonder
töpfe, wie Bahn, Post, ERP, Treu
hand, Kreditentwicklungsfonds und 
Fonds Deutsche Einheit, drastisch 
zurückzuführen. Dies gilt auch dann, 
wenn sich die Defizite z.B. im Bun
deshaushalt in diesem und dem 
nächsten Jahr weniger ungünstig 
entwickeln sollten, als zunächst an
genommen. Zum einen muß auf die 
Verschuldung aller öffentlichen 
Haushalte abgestellt werden, und 
dazu gehören gerade auch die ge
nannten Schattenhaushalte, auf die 
der Bundesfinanzminister eine Viel
zahl von Aufgaben ausgelagert hat. 
Zum anderen müssen die für die 
deutsche Vereinigung vorüberge
hend hinnehmbaren hohen Defizite 
rasch zurückgeführt werden, um für 
sich bereits abzeichnende Mehrbe
lastungen und weitere noch nicht kal
kulierbare Risiken gewappnet zu 
sein (z.B. Hermes, Osteuropa, Bahn
sanierung, Aufarbeitung der diver
sen DDR-Altlasten). Auch müssen 
wir mit dem Auftreten ganz anderer 
Herausforderungen rechnen, z.B. 
beim globalen Umweltschutz oder 
der Nord-Süd-Problematik.

Vor einer Erhöhung der Mehrwert
steuer, die rein arithmetisch auch zur 
Reduzierung der Haushaltsdefizite 
in Betracht kommen könnte, ist zu 
prüfen, welche Wirkungen damit ver
bunden sind. EG-rechtlich ist man
gels einer verbindlichen Richtlinie 
und angesichts weiterhin unter
schiedlicher Steuersätze in den Mit
gliedstaaten eine Anhebung weder 
geboten noch notwendig.

Eine höhere Mehrwertsteuer 
dürfte aber ganz überwiegend auf 
die Verbraucher abgewälzt werden 
und damit zu einem Anstieg der Infla
tionsrate führen. Dies träfe Ende 
1992 dann vermutlich auf eine ge
samtwirtschaftlich hierfür denkbar 
ungeeignete Situation. Die Steuer- 
und Abgabenerhöhungen von Mitte 
1991 haben eben erst die Geldent
wertungsrate auf rund 4% springen 
lassen. Immer mehr Unternehmen 
stellen ihre Preisangebote unter Än
derungsvorbehalte, die Anfragen 
nach Wertsicherungsklauseln lang
fristiger Verträge nehmen zu, die Ge
werkschaften beginnen den Infla
tionsausgleich wieder als festen Be
standteil in ihren Forderungskatalog 
aufzunehmen. Die Ankündigung ei
ner Mehrwertsteueranhebung zum 
1.1.1993 würde von allen relevanten 
Wirtschaftsgruppen als Signal ver
standen werden, sich längerfristig 
auf erhöhte Geldentwertungsraten 
einstellen zu müssen. Damit würde 
der Teufelskreis von Preis- und 
Lohnsteigerungen erst richtig in Be
wegung kommen.

Eine solche Entwicklung wird si
cher die Bundesbank auf den Plan 
rufen. Sie hat dies bei der Anhörung 
des Deutschen Bundestages vom 
9.10.1991 auch expressis verbis be
reits angekündigt. Dann zu erwar
tende höhere Zinsen belasten die in
vestierende Wirtschaft, und zwar 
insbesondere die verstärkt auf den 
heimischen Kapitalmarkt angewie
senen kleinen und mittleren Unter
nehmen, die bei den geplanten Sen

kungen bei der Vermögen- und Ge
werbesteuer weitgehend leer ausge
hen. Die Erfahrung zeigt auch, daß 
dieser Weg oft erst über eine rezes
sive Wirtschaftsentwicklung wieder 
in eine positive gesamtwirtschaftli
che Entwicklung führt. Angesichts 
der schwierigen Situation in Ost
deutschland muß eine solche Ent
wicklung unbedingt vermieden wer
den. Die Ansätze für einen Wirt
schaftsaufschwung in den neuen 
Bundesländern würden zunichte ge
macht, und ein nachhaltiger psycho
logischer Knacks wäre zu befürch
ten.

Anzumerken ist, daß die Mehr
wertsteueranhebung weiterzuwäl
zen kleinen und mittleren Unterneh
men, die nicht durch die Senkung der 
Unternehmensteuern begünstigt 
werden, schwerer fällt als den gro
ßen, die speziell beim Export von der 
Mehrwertsteuer entlastet werden 
und die zu den Gewinnern der Steu
erentlastungen zählen. Dieser Effekt 
sowie das zu erwartende verstärkte 
Ausweichen in die Schwarzarbeit be
gründen auch mittelstandspolitische 
Bedenken.

Sozial unzumutbar

Unter sozialpolitischen Aspekten 
sind die verteilungspolitischen 
Schattenseiten einer Mehrwert
steuererhöhung zu berücksichtigen. 
Dies gilt um so mehr, als die Anhe
bung zur Finanzierung von Steuer
entlastungen im Unternehmenssek
tor eingesetzt werden soll und keine 
sozialpolitische Flankierung, z.B.
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eine Anhebung des Grundfreibetra- 
ges, vorgesehen ist. Indem die Mehr
wertsteuer beim Verbrauch von Wa
ren und Dienstleistungen ansetzt, 
belastet sie den Konsum ohne jede 
Rücksichtnahme auf die individuelle 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der ei nzel nen Verbraucher. AI I ei n da
mit erweist sie sich als vom Ansatz 
her unsozial. Diese negativen Wir
kungen sind auch von Dauer, im Ge
gensatz zu den oben angeführten 
gesamtwirtschaftlichen Bedenken, 
die sich speziell auf die aktuelle Wirt
schaftslage beziehen.

Eine Unterscheidung danach, ob 
der steuerbelastete Verbrauch der 
Abdeckung nackter Existenzbedürf
nisse, einer gehobenen Lebenshal
tung oder ausgesprochener Luxus
wünsche dient, ist bei der Mehrwert
steuer kaum möglich. Der halbe 
Steuersatz von 7%, der nicht ange
hoben werden soll, stellt zwar eine 
begrüßenswerte, aber doch keines
wegs ausreichende Erleichterung 
dar. So unterliegen z.B. viele dem 
Existenzminimum zuzurechnende 
Ausgaben dem vollen Mehrwert
steuersatz und umgekehrt. Das Spa
ren aber, das mit höherem Einkom
men immer leichter wird, ist umsatz
steuerlich unbelastet.

Man muß auch die aktuelle steuer
politische Situation würdigen. Es ist 
schließlich eine unbestreitbare Tat
sache, daß bereits heute der Grund
freibetrag bei der Einkommensteuer 
nicht mehr ausreicht, das Existenz
minimum steuerfrei zu stellen. Eine 
Anhebung der Mehrwertsteuer 
würde diese Situation verschärfen. 
Aber auch die übrigen Bezieher ge
ringer Einkommen werden heute, 
nicht zuletzt durch die Steuer- und 
Abgabenerhöhungen in diesem Jahr, 
bereits unvertretbar stark herange
zogen. Ein Vergleich etwa mit der 
Steuerbelastung vor der Steuerre
form von 1990 zeigt: Die untere 
Hälfte der Gesamtheit der Lohnsteu
erpflichtigen -  mit bis zu 45 000 DM

WIRTSCHAFTSDIENST 1991/XI

Jahreseinkommen -  werden heute 
im Saldo belastet, die oberen 15% 
mit Einkommen über 80 000 DM kräf
tig entlastet. Ich halte es für sozial 
völlig unvertretbar, in dieser Situa
tion die Mehrwertsteuer zu erhöhen. 
Und dies um so mehr, wenn damit 
letztlich ausschließlich im Unterneh
menssektor Entlastungen finanziert 
werden sollen, die schließlich vor
rangig Großunternehmen und Spit
zenverdienern zugute kommen.

Schließlich ist darauf hinzuwei
sen, daß nach exakten Berechnun
gen der Länder eine Mehrwert
steuererhöhung netto keineswegs so 
viel Steuermehreinnahmen erbringt, 
wie vordergründig meist vorgerech
net wird. Zumal sich dies für die Ge
meinden, die nicht am Mehrwert
steueraufkommen beteiligt sind, 
aber durch ihre hohen investiven und 
sächlichen Ausgaben besonders be
troffen sind, als reine Belastung dar
stellt.

Tatsächlich brauchen wir bei rich
tiger Prioritätensetzung eine Mehr
wertsteuererhöhung auch gar nicht.

Falsche
Prioritäten-Entscheidung

Auch die Bundesregierung sollte 
sich an die mittlerweile von allen ge
teilte Erkenntnis halten, daß Sparen 
das Gebot der Stunde ist. Die Ein
schränkung von Haushaltsausgaben 
und die Kürzung von Subventionen 
ist gewiß ein dornenreiches Ge
schäft. Aber die Bundesregierung 
hat hier bisher einfach nicht genug 
erreicht, dies wird übrigens auch von 
den Wi rtschaftsforschungsinstituten 
und der Bundesbank geteilt. Hier er
weist sich geradezu exemplarisch, 
daß die jetzt vorgeschlagene Mehr
wertsteueranhebung eine völlig fal
sche Prioritäten-Entscheidung ist 
und damit ein auch finanzpolitisch 
verfehltes Signal darstellt. Bevor wir 
erneut an der Steuerschraube dre
hen, müssen zunächst alle denk

baren Einsparmöglichkeiten aus
geschöpft sei n. So aber wi rd der Ei n- 
druck erweckt, der Staat könne seine 
Einnahmen auf Kosten der Bürger 
durchaus erhöhen.

Bundeswirtschaftsminister Mölle
mann hat selbst die Kürzung von 
Subventionen um 10 Mrd. DM zur 
Vorbedingung der Steuererhöhun
gen gemacht, die bereits zur Mitte 
dieses Jahres eingetreten sind. Das 
wenige, das erreicht wird, soll nun 
schon wieder für neue Subventionen 
verwendet werden und nicht zur 
Rückführung der Nettoneuverschul
dung. Die SPD-Fraktion hat den 
Mund in Sachen Subventionsabbau 
zwar nicht so voll genommen, dafür 
meint sie aber auch wirklich, was sie 
sagt. Wir müssen also -  natürlich 
vorrangig im Verteidigungsetat, aber 
auch bei den vielen kleineren Posten 
(Agrari ndustrie, Di enstmädchenpri- 
vileg, Schmiergelder und anderes) 
erst einmal unsere Einspar-Hausauf- 
gaben erledigen. Dazu gehört ge
rade auch der Verzicht auf neue Sub
ventionen, z.B. die unnötigen Sen
kungen bei der Gewerbe- und Ver
mögensteuer. Erst dann können und 
dürfen wir über Steuererhöhungen 
nachdenken.

Sollte sich dann gleichwohl er
weisen, daß weitere Einnahmever
besserungen zur Reduzierung der 
öffentlichen Defizite unabweisbar 
sind, so schlägt die SPD-Fraktion 
vor, statt der von der Bundesregie
rung geplanten Erhöhung der Mehr
wertsteuer nach dem Gedanken des 
Lastenausgleichs die Bezieher hö
herer Einkommen, also die mit den 
starken Schultern, zur Finanzierung 
der deutschen Einheit stärker heran
zuziehen. Konkret schlägt die SPD 
vor, unter Freistellung der geringen 
und mittleren Einkommen durch eine 
Einkommensgrenze, den derzeiti
gen Solidaritätszuschlag, an dessen 
Aufkommen auch Länder und Ge
meinden zu beteiligen wären, be
fristet auf vier bis fünf Jahre zu er
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heben. Auch dieser Weg ist natürlich 
weniger gut als der eines verstärkten 
Einsparens. Er ist aber gegenüber 
einer Mehrwertsteueranhebung 
deutlich weniger inflationstreibend. 
Bei der Anhörung im Deutschen 
Bundestag haben die Vertreter des

DGB z.B. erkennen lassen, daß die 
Tarifpolitik in diesem Fall weit weni
ger zu Kompensationsforderungen 
herausgefordert wäre.

Dies auch deshalb, weil unser Mo
dell sozialpolitisch sehr viel eher so
zial verträglich ist. Ich halte es für ein

schlichtes Gebot der sozialen Ge
rechtigkeit, daß man, wenn man zu
sätzliche Einnahmen infolge der Ver
einigung unbedingt benötigt, sie pri
mär dort einsammelt, wo man erst 
Anfang 1990 erhebliche Steuerentla
stungen verteilt hat.

Gerold Krause-Junk

Eine bessere Alternative ist nicht in Sicht

Steuererhöhungen sind weder für 
Bürger noch für Regierungen 

angenehm. Freilich sind es in den 
meisten Fällen-und wohl auch dies
mal -  auch die Alternativen nicht. 
Zwar sind Ausgabenkürzungen bei 
einer Staatsquote von nahe 50% ein 
Dauerauftrag an Regierung und Par
lament; aber zumindest über die 
Notwendigkeit gerade der im Zuge 
der Wiedervereinigung überwiegend 
dem Bund zusätzlich zugefallenen 
Ausgaben gibt es wohl keinen Zwei
fel. Eine weitere Kreditaufnahme ist 
die schlechteste Lösung. Also kann 
es in der gegenwärtigen Lage allen
falls darum gehen, ob nicht anstelle 
der geplanten Anhebung des Mehr- 
wertsteuer(standard)satzes andere 
Steuererhöhungen besser geeignet 
wären. Bei dieser Abwägung spielen 
verschiedene Aspekte eine Rolle.

Erfordernisse des 
EG-Binnenmarktes

Zweifellos kam der Bundesregie
rung die Einigung des Europäischen 
Rates auf einen Mindestsatz von 
15% sehr gelegen. Boshaft kom
mentiert: der Beschluß kam wie be
stellt. Doch in Wahrheit haben die 
Mehrwerthochsteuerländer Europas 
ein vitales Interesse an einer Min
destsatzvereinbarung. Frankreich 
soll sogar gedroht haben, die Eröff
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nung des Binnenmarktes ’93 zu ver
hindern, wenn nicht die Differenz 
zwischen dem französischen und 
dem deutschen Standardsatz auf 
höchstens zwei Prozentpunkte redu
ziert wird. Frankreich selbst ist be
reits einen weiten Weg gegangen, 
wenn man bedenkt, daß es seinen 
erhöhten Mehrwertsteuersatz von 
33V3% (Ende der siebziger Jahre) 
auf heute 22% gesenkt und dabei 
dessen Anwendungsbereich erheb
lich eingeschränkt hat. Der französi
sche Standardsatz beträgt derzeit 
18,6%.

Die Berechtigung für die Mindest
steuersatzvereinbarung liegt in dem 
Umstand, daß ab 1.1.1993 im öko
nomischen Sinne das Bestimmungs
landprinzip und das Ursprungsland
prinzip nebeneinander gelten wer
den, angewendet je nachdem, ob der 
Importeur mehrwertsteuerpflichtig 
ist oder nicht. Die naheliegende 
Folge dürfte sein, daß Produkte ei
nes Hochsteuerlandes auf dem Weg 
zum inländischen Verbraucher nach 
Möglichkeit den Umweg über ein 
Niedrigsteuerland nehmen. Auf die
sem Umweg wird via umsatzsteuer
pflichtiger Importeure die Steuerbe
lastung auf das Niveau des Niedrig
steuerlandes heruntergeschleust, 
das dann auf dem Rückweg via so
genannten Direktimport (durch 
Nicht-Mehrwertsteuerpflichtige) er

halten bleibt. (Möglicherweise wan
dern in praxi gar nicht einmal die Gü
ter, sondern nur ihre „Begleitpa
piere“ !) Dies alles mag volkswirt
schaftlich mehr oder weniger rele
vant sein, entscheidend ist, daß 
dabei dem Fiskus des Hochsteuer
landes seine legitimen Steueran
sprüche abhanden kommen. Die 
Festlegung von Mindeststeuersät
zen war also im Sinne des Binnen
marktes.

Preiseffekte

Die Erhöhung der Umsatzsteuer
sätze wirkt preiserhöhend. Dies ist 
sicher ungünstig. Aber es ist nun ein
mal der Weg, auf dem bei indirekten 
Steuern die Steuerlast verteilt wird 
(da jedenfalls eine Senkung der No
minaleinkommen-dahingestellt, ob 
sie günstiger wäre -  nicht zu erwar
ten ist). Aber die umsatzsteuerlich 
bedingte Preiserhöhung ist keine In
flation, kein fortwährender Prozeß 
der Geldentwertung, der wegen sei
ner Unwägbarkeiten die Bildung ra
tionaler Erwartungen erschweren 
müßte. Sie ist vielmehr ein steuerbe
dingter Preisschub, einmalig und ab
schätzbar.

Dies schließt zwar nicht aus, daß 
dieser Preisschub zum Auslöser ei
nes inflationären Prozesses, einer 
Lohn-Preis-Spirale wird. Freilich 
würde eine derartige Entwicklung
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eine im hohen Maße latente Instabili
tät von Preisen und Löhnen voraus
setzen, die im Grunde dann auch bei 
jedem anderen Ereignis, wie z.B. 
dem Auftreten eines internationalen 
Spannungsverhältnisses oder der 
Zahlungsunfähigkeit eines Landes 
oder einer Weltfirma, also eines 
„Schocks“ , virulent werden könnte.

Insbesondere ist zu fragen, ob 
eine alternative allgemeine Einkom
mensteuererhöhung, die ja dann 
wohl ebenfalls höhere Nominal
einkommensansprüche auslösen 
müßte, nicht zu ganz ähnlichen 
Spiralwirkungen führen würde. 
Wenn nicht, hätten wir es mit einem 
bisher noch nicht entdeckten Phäno
men „inverser Geldillusion“ zu tun: 
Lohnanpassungen werden nur dann 
verlangt, wenn die Preise steigen, 
nicht aber wenn die Nettolöhne sin
ken.

Allokative Beurteilung

Der Vergleich zur Einkommen
steuer liegt auch bei zwei weiteren 
Aspekten nahe, nämlich zum einen 
bei der allokativen und zum anderen 
bei der distributiven Beurteilung.

Was die Allokation angeht, so 
spricht der finanzwissenschaftliche 
Zeitgeist weit mehr für die Umsatz
steuer. Als -  unter nicht unerheb
lichen Einschränkungen -  allge
meine Konsumsteuer verschont sie 
das Sparen und vermeidet also die in 
der Einkommensteuer angelegte 
Diskriminierung der volkswirtschaft
lichen Kapitalbildung. Gerade die 
Kapitalbildung erlaubt aber Wirt
schaftswachstum und höheres Ein
kommen in der Zukunft, also z.B. 
dann, wenn wegen der schlechten 
deutschen Alterspyramide die Auf
gaben des Wohlfahrtsstaates immer 
schwerer werden.

Allerdings wird bei dieser Argu
mentation zumeist nicht beachtet, 
daß natürlich auch die Konsum
steuer diskriminierende Wirkungen
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besitzt, nämlich zu Lasten des Ar
beitseinsatzes, der Humankapitalbil
dung, des offiziellen Marktes (zu
gunsten der Schattenwirtschaft) und 
anderes. Es käme also auf einen Ver
gleich der die volkswirtschaftliche 
Allokation beeinträchtigenden Wir
kungen an. Eine alleinige Besteue
rung des Arbeitseinkommens, wie 
sie letztlich den Anhängern der Kon
sumsteuer vorschwebt, birgt jeden
falls auch Gefahren für Wirtschafts
wachstum und Zukunftschancen; ob 
diese stärker oder schwächer als bei 
der Einkommensteuer sind, dürfte 
auch klugen Modellen nicht zu ent
nehmen sein. Trotzdem: Bei der in 
der Bundesrepublik relativ hohen di
rekten Besteuerung scheint aus allo
kativen Gründen eine leichte Ge
wichtsverlagerung auf die Konsum
steuer gerechtfertigt.

Unsichere
Verteilungswirkungen

Schließlich bleibt das Vertei
lungsargument. Keine Frage: eine 
allgemeine Konsumsteuer ist dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip weit we
niger adäquat als eine allgemeine -  
alle die Leistungsfähigkeit eines 
Steuersubjekts bestimmenden Tat
bestände erfassende -  Einkommen
steuer. Haushalte mit hohen Kon
sumquoten, also Bezieher niedri
gerer Einkommen und große Fami
lien, werden ceteris paribus von ei
ner allgemeinen Konsumsteuer stär
ker als von einer allgemeinen Ein
kommensteuer getroffen.

Allerdings wäre es voreilig, daraus 
zu schließen, daß man aus Gründen 
einer gerechten Lastenverteilung 
nunmehr eher die deutsche Einkom
mensteuer als die deutsche Umsatz
steuer erhöhen sollte. Denn weder 
die eine noch die andere ist wirklich 
allgemein. Während freilich bei der 
Umsatzsteuer die Ausnahmen noch 
überschaubar sind -  nicht besteuert 
wird die im Konsum enthaltene Wert
schöpfung bestimmter Branchen

(Wohnungswirtschaft), mit reduzier
ten Sätzen besteuert wird der Kon
sum bestimmter Güter des Grundbe
darfs -  und fast stets zugunsten der 
Haushalte mit hohen Konsumquoten 
durchschlagen, sind die Ausnahmen 
bei der Einkommensteuer kaum 
noch zu überblicke'n. Zudem dürften 
sie, anders als bei der Umsatzsteuer, 
zumeist denjenigen zugute kom
men, die über ein relativ hohes Ein
kommen verfügen, das sie „steuer
lich gestalten“ . So gesehen ist das 
ebenfalls von den Anhängern der 
Konsumsteuer vertretene Argument, 
selbst die Verteilungszielsetzung 
spräche eher gegen die praktizierte 
Einkommensteuer, nicht von der 
Hand zu weisen. Freilich bedürfte 
eine Umsatzsteuererhöhung ge
wisser sozialer Kompensationen, 
z.B. zugunsten des steuerlichen Fa
milienexistenzminimums.

Was bei der Verteilungsfrage aber 
letztlich durchschlägt, ist nicht die 
formale, sondern die sogenannte 
materielle Inzidenz: man wird der 
Verteilungsproblematik nur gerecht, 
wenn man nach der wohlfahrtsverän
dernden Wirkung fragt, die sich nach 
Ablauf aller, zum Teil auch langfristi
ger Anpassungsprozesse ergibt. Um 
es am einfachen Beispiel zu zeigen: 
Eine vergleichsweise höhere Bela
stung des aktuellen Realeinkom
mens eines privaten Haushalts kann 
sich langfristig als die auch aus sei
ner Sicht erträglichere Lösung her- 
ausstellen, wenn sich dabei im Zuge 
eines vergleichsweise stärkeren 
Wachstums sein Markteinkommen 
günstiger entwickelt als bei einer al
ternativen Besteuerung. Eine Steu
erpolitik, die zu Arbeitslosigkeit oder 
zumindest zu Produktivitätsverlu
sten führt, ist unsozial -  auch wenn 
sie sich kurzfristig und formal be
trachtet als die sozialere Alternative 
kleidet. Dies läßt die Umsatzsteuer
erhöhung auch verteilungspolitisch 
in einem etwas günstigeren Licht er
scheinen.
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